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T 482/88 

Sachverhalt und Antrage 

Auf die Patentanmeldung 83 104 337.7 wurde das europãische 

Patent 095 062 aufgrund von neunzehn Anspruchen erteilt. 

Gegen das erteilte Patent wurden zwei Einsprüche eingelegt 

mit dem Antrag, das Patent mangels Neuheit und 

erfinderischer Tätigkeit zuwiderrufen. Die Einsprüche 

stützten sich auf mnehrere Dokumente, insbesondere: 

Dl: US-A--174 216 	D2: DE-A-2 834 747 

D3: DE-A-2 206 654 	D4: DE-A-2 647 546 

D7: CH-A-620 848 	D12: DE-A-2 755 003 

Mit Entscheidung vom 28. Juli 1988 hat die Einspruchs-

abteilung das Patent widerrufe.n, da die Gegenstände der 

Anspruche 1, 3, 6 und 9 hinsichtlich der Dl nicht neu 

oder zumindest, ausgehend von einem Werkzeug gemäB Dl, 

nahegelegt seien. Entsprechendes gelte für die Gegenstãnde 

der anderen Ansprüche, insbesondere mi Hinblick auf D2, D4 
und D7. 

Gegen diese Entscheidung hat der Beschwerdeführer 

(Patentinhaber) am 23. September 1988 unter gleichzeitiger 

Zahiung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde eingelegt. 

Eine Begrundung mit neuen Ansprüchen wurde am 

9. November 1988 eingereicht. Am 26. September 1990 hat 

eine mnündliche Verhandlung stattgefunden. In dieser wurden 

ausführlich die Fragen der Neuheit und der erfinderischeri 

Tätigkeit diskutiert. Der Beschwerdeführer legte neue 

Ansprüche und Unterlagen vor. 

Der einzige unabhängige Anspruch 1 lautet: 

"Spanabhebendes Werkzeug, insbesondere Stechwerkzeug, mit 

einer gabelartig geschlitzten Halterplatte (1) zum 
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2 	T 482/88 

Einklenunen elnes Schneideinsatzes (5), wobei der Klemm-
schlitz (2) so ausgebildet 1st, daB die Klemmbacken (3, 4) 

der Halteplatte (1), von denen der obere (4) aufspreizbar 

1st, den Schneideinsatz (5) mit einer vorgegebenen 

Kienunspannung haltern und der Schneideinsatz (5) und der 

obere Klemmbacken (4) mit einein Einschubbegrenzungs-

Anschlag (25) versehen sind, derart, daB der Schnittdruck 
zu einer proportionalen Erhöhung der Klemmspannung führt, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Klemmschlitz (2) mit einer 

rückseitig vom Anschlag (25) ausgehenden Ausnehinung (12) 

versehen ist, die sich von der Lãngsrichtung des 

Klemmschlitzes (2) abweichend im oberen Kleininbacken (4) 
dergestalt erstreckt, daB zu dessen Aufspreizbarkeit eine 
sichtbar schmal ausgeprägte, als Gelenkstelle wirkende 
Brücke (d, 13) gebildet wird, und daB die Klemmflãche (7) 
des oberen Klemmbacken (4) gegenüber der Klenunfläche (6) 
des Schneideinsatzes (5) leicht nach innen ansteigt, so 
daB insgesamt eine wesentliche, den Schneideinsatz (5) in 

die Kiemiubacken (3, 4) einkleinmende Hebeiwirkung 
entsteht." 

VI. 	Im schriftlichen Verfahren und in der mündlichen 
Verhandlung führte der Beschwerdeführer mt wesentlichen 

folgendes aus: 

Der wesentliche Gedanke der Erfindung liege in einer 
Selbstklexnmung des Schneideinsatzes. Für eine soiche könne 
aus Dl kein Hinweis entnommen werden. In der Tat sei dort 
nur eine Federwirkung eines Kieminbackens in Dl gelehrt, 

wobei der Schneideinsatz lediglich mi statischen 
PreBpaBsitz im Klemxnschlitz gehaltert sei. Es lnäge sein, 
daB theoretisch elne Hebeiwirkung in dieseni bekannten 

Werkzeug bestehe, jedoch sei sie nicht beschrieben. 

Im Anspruch 1 des angefochtenen Patentes wurden zwei 
unterschiedliche Begriffe, nämuich Kleminschlitz und 

1! 
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3 	 T 482/88 

Ausnehmung, verwendet, und es folge daraus, daB jeder 
Begriff einem unterschiedlichen Tell des Werkzeuges 
entspreche, und nicht dein gleichen Teil, nàmlich dent 
Kleminschlitz. Es sei soinit nicht richtig, den Klemmschlitz 
nach Dl mit der Ausnehinung der Erfindung zu vergleichen. 
Aul3erdein fehie elne definierte Gelenkstelle in der 
Zeichnung von Dl, weil keine sichtbar schmal ausgeprägte 
Brücke dargesteilt werde. Deshaib sei eine zuni 
Schnittdruck proportionale Erhöhung elner Hebeiwirkung aus 
der Dl nicht entnehinbar. 

Das zweite Merkinal des kennzeichnenden Teiles des 
Anspruches 1 sei aus Dl auch nicht bekannt, da die Backen 
nach Dl mit vollen Flächen am Einsatz liegen. Zwar zeige 
das Dokument D2 dieses Merkmnal, jedoch nicht in 
Komnbination mit den anderen Merkmnalen, insbesondere mit 
der Hebeiwirkung nach der Erfindung, und vor allemn stehe 
der wesentliche Grundgedanke der D2, die lose Backe, liii 
Gegensatz zumn Gedanken der Erfindung. AuBerdemu sei die 
Hebeiwirkung, die in diesemn Dokunment erwähnt werde, ganz 
anders als die bei der Erfindung. Deshaib brauche der 
Fachnmann selbst nach einer Konibination von Dl und D2noch 
zusätzliche Schritte: Er müsse die Hebelwirkung erkennen, 
diese verbessern, und das aus D2 bekannte zweite Merkmal 
so verwenden, daB die Hebelwirkung noch welter verbessert 
werde. Die Lehre der D4, D7 und D12 seien nicht geeignet, 
den Gegenstand des Anspruches 1 nahezuleg.en, weil diese 
Dokumente durch die Benutzung von Schrauben usw. auf eine 
Freiheit eines Backens verzichten und foiglich keine 
Selbstverstãrkung zeigen. 

VII. 	Die Beschwerdegegner haben folgendes vorgetragen: 

Mit Ausnahnte des letzten Mermnales des Anspruches 1, 
nämnlich der Schaffung eines Konvergenzwinkels der 
Klemmflâche, erfülle Dl alle Mermale dieses Anspruches. Da 
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diese Druckschrift eine Federwirkung des oberen 

Klemmbackens lehre, müsse sich dieser Kleinnthacken 

selbstverstãndlich bewegen und sornit eine Gelenkstelle 

haben. Dies werde auch, wie bei der Erfindung, durch das 

Bestehen einer schmalen Brücke erreicht: Der Anspruch 1 

des Streitpatents habe nãmlich nicht angegeben, wo der 

K1enmsch1itz ende, und ein Klemmschlitz sei üblicherweise 

der Teil, der für die Aufnahme des Einsatzes diene. Die 

Fassung des Anpruches 1 schlieBe deshaib nicht aus, den 

Raum (a) in der Zeichnung der Dl als Klenunschlitz und den 

hinter dem Anschlag angeordneten Schlitz (B) als 

Ausnehmung zu betrachten. Danach sei es mit bloBen Augen 

erkennbar, daB dieser Schlitz mit der Erweiterung (a'') 

eine schrnale Brücke bilde. Der Fachmann frage sich was 

passiere, wenn ein Druck auf den Anschlag nach Dl wirke, 

und sehe sofort, daB eine Erhöhung der Klernmkraft durch 

die Hebeiwirkung daraus folge. 

Die Problematik des durch das letzte und einzige neue 

Merkmal erreichten besseren Angriffes des Einsatzes sei 

inehrfach bekannt, so aus D2, D3 (5. 5 und S. 6, letzter 

Absatz) und D4 (Fig. 1). Ferner lehre D2 nicht nur dieses 

Merkmal und seine Wirkung, sondern lasse auch erkennen, 

daB es in Kombination mit einer Hebeiwirkung, "die 

Spannkraft mit zunehmender Belastung des Einsatzes 

zuninunt" (Fig. 5 - 8, insb. Fig. 7; S. 5, letzter Absatz 

mit S. 6, Z. 19 - 23 und S. 7, Z. 10 bis S. 8, Z. 20). Für 

den Fachinann sei es nur notwendig, die lose Klenunbacke der 

D2 durch den aufspreizbaren Klemmbacken der Dl zu 

ersetzen, urn den Gegenstand des Anspruches 1 zu 

erreichen. 

Statt Dl känne auch D3 mit D2 kombiniert werden. Es genüge 

nàinlich, in D3 den im festen, unteren Klenunbacken 

angeordneten Anschlag in den oberen, aufspreizbaren Kleinm-

backen zu verlegen, so wie es in D2 gezeigt sei. Auch bei 
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D4, Fig. 1, erfolge eine Zusammenwirkung eines Konvergenz-
winkels der Klemmfläche mit einer Hebeiwirkung. 

Wenn darüber hinaus ein anderes Dokument, D12, sehr viele 
Ahnlichkeiten mit der Erfindung zeige, insbesondere eine 
schniale Brücke, eine sichtbare Gelenkstelle mit einer 
aufspreizbaren Kleiiunbacke usw., habe es nahelegen, hier 
die Schraube wegzulassen wie bei Dl: Die gleiche Wirkung 
der Erfindung sei erreicht und auch fast beschrieben, weil 
die Schraube nach dieser Entgegenhaltung auch einen 
dynamischen Effekt bringe wie der Anschlag nach der 
Erfindung. 

Insgesaint hätten dem Fachmann am Anmeldungstag des 
Streitpatentes alle Mittel zur Schaffung des Werkzeuges 
nach Anspruch 1 zur Verfügung gestanden, so daB dein 
Patentgegenstand keine erfinderische Tätigkeit zugrunde 
liege. 

VIII. Der BeschwerdefUhrer. beantragte die angefochte 
Entscheidung aufzuheben und das europàische Patent in 
geàndertem Umfang aufrechtzuerhalten mit den folgenden, in 
der mündlichen Verhandlung überreichten Unterlagen: 

Ansprüche: 	1 bis 15 
Beschreibung: Neue Seiten 1 bis 6, 

korrigierte Seiten 2 - 6 des erteilten 
Patents 

Zeichnungen: Seite 11 (Fig. 1 - 6) des erteilten 
Patents, 
neue Seite 13 mit korrigierter Fig. 7, 
gestrichener Fig. 8 und uinnuinerierten 
Fig. 9 - 11 des erteilten Patents; 
Seiten 15 - 19 des erteilten Patents mit neu 
zu numerierenden Figuren. 

1 
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6 	 T 482/88 

Die Beschwerdegegner (Einsprechende) beantragten die 
Zurückweisung der Beschwerde des Patentinhabers. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zulässig. 

Der geltende Patentanspruch 1 ist eine Koinbination der 
erteilten Ansprüche 1 und 4 mit zusätzlichen Nerkmalen. 
Dieser Anspruch genügt den Erfordernissen des Artikels 123 
(2) EPU: In der ursprünglichen Beschreibung (vgl. S. 11, 
letzte Zeilen, S. 12, erste Zeilen, und S. 13, zweiter 
Absatz) sowie in den Zeichnungen sind die rückseitig vom 
Anschlag ausgehende, sich von der Lãngsrichtung des 
Kleininschlitzes abweichend im oberen aufspreizbaren 
Klemmbacken erstreckende Ausnehmung, die schmale Brücke 
und die Hebeiwirkung of fenbart. DaB die schmale Brücke als 
Gelenkstelle wirkt, ist implicit aus dem Wort 
"Hebeiwirkung" zu entnehmen. Das letzte Merkmal des 
Anspruches 1, die nach innen ansteigende Klemmflãche, war 
des weiteren bereits un ursprünglichen Anspruch 4 erwähnt. 

Diese Koittbination und die Einfuhrung der zusàtzlichen 
Merkinale führen zu einer Begrenzung des Schutzbereiches, 
und der Anspruch 1 ist somit im Hinblick auf Artikel 

123 (3) EPU zulässig. 

Da die Neuheit des Werkzeuges gemàB dem Anspruch 1 während 
der mündlichen Verhandlung nicht inehr bestritten worderi 
1st, erübrigt sich insoweit eine BegrUndung. Doch 
erscheint es notwendig, die Unterschiede des Dokuments Dl 
zum Patentgegenstand festzustellen, zumal dieses Dokuinent 
vor Anspruchsãnderung von der Einsprechenden als 
neuheitsschàdlich bezeichnet worden ist. 
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3.1 	Nach Aufassung der Kammer konunt sicherlich das Dokuinent Dl 
dein Gegenstand des Anspruchs 1 am nächsten, da diese 
Druckschrift ein Werkzeug mit einem selbstklemnmenden 
Schneideinsatz beschreibt. Derngegenüber betrif ft die 
Entgegenhaltung D 12, die von den Beschwerdegegnern auch 
als der Erfindung am nächsten konuuendes Dokumnent 
betrachtet wurde, keinSelbstklemnmsystemn, well eine 
Spreizschraube oder ein Excenter benützt wird, urn den 
Klemnrnschlitz zu schliel3en. 

	

3.2 	Dokumnent Dl befal3t sich mit einern Sägeblatt, also einem 
spanabhebenden Werkzeug, das eine gabelartig geschlitzte 
Halterplatte mit mehreren Klemnrnschlitzen zumn Einklemnrnen 
von Schneideinsätzen aufweist. In jedem Klernmschlitz 1st 
ein Schneideinsatz im PaBsitz einsteckbar. Weil jeder 
Klenunschlitz elne urn das erweiterte Ende eines auf einer 
Seite des Kleramschlitzes angeordneten Federschlitzes 
verlaufende Verlàngerung hat, ist ein Klernmbacken des 
Klemnmnschlitzes federnd, d. h. aufspreizbar, ausgebildet, 
wodurch er den Schneideinsatz mit elner vorgegebenen 
Klenunspannung halt. Dieser aufspreizbare Klemrnbacken 
besitzt eine Anschlagschulter, an der der Schneideinsatz 
liegt, urn ein zu tiefes Hineinrutschen des Einsatzes in 
den Klenunschlitz zu verhindern. Hinter der Schulter 
verlauft die bereits erwãhnte, kreisbogenfärmige 
Verlängerung des Kleimunschlitzes, die gemäl3 diesemn Dokument 
für die Einsetzung eines Werkzeuges notwendig ist, urn den 
aufspreizbaren Kienunbacken aufzuweiten, so daB der 
Schneideinsatz eingesteckt oder wieder gelöst werden 
kann. 

	

3.3 	Well ein Klenunschlitz vor allem der Tell ist, der für die 
Aufnahme des Schneideinsatzes dient, kónnte in Dl die 
Verlãngerung dieses Schlitzes hinter dem Anschlag als eine 
"Ausnehmnung" des Klemnmnschlitzes betrachtet werden. 
Demzufolge entspricht diese Ausnehrnung den folgenden 

I 
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Teilsãtzen des Anspruches 1 des Streitpatentes: "sich von 

der Lãngsrichtung des Kleiiunschlitzes abweichend im oberen 
Kleinmbacken erstreckt" und "eine schmal ausgeprägte, als 
Gelenkstelle wirkende Brücke". In Dl bilden nämlich die 
kreisbogenfórinige Verlãngerung und die entsprechende am 
Ende des gegenüberstehenden Federschlitzes angeordnete 
Erweiterung sogar eine etwa schmale Brücke, die irgendwo 
in ihrer Lange als Gelenkstelle wirken kann, weil der 
Klennnbacken aufspreizbar ist. Wenn zusãtzlich dazu der 
aufspreizbare Kleinmbacken mit dem Anschlag versehen ist, 
folgt daraus, daB auch beim Werkzeug nach Dl, genau wie 
beim Gegenstand des Anspruches 1, eine Hebeiwirkung 
entstehen könnte, so daB der Schnittdruck zu einer 
proportionalen Erhóhung der Klemmspannung führt. Zwar 1st 
in Dl von der Bildung einer Brücke oder Gelenkstelle und 
von einer Hebeiwirkung keine Rede, jedoch ist das bekannte 
Werkzeug dergestalt, daB es grundsâtzlich dem ersten 
kennzeichnenden Merkmal des angefochtenen Anspruches 1 
entspricht und soinit eine gleichartige Wirkung aufweist. 

3.4 	Die Fassung dieses ersten Merkmales des kennzeichnenden 
Teils des Anspruchs 1 allein laSt somit noch keinen 
deutlichen Unterschied erkennen. Jedoch geht aus den 
Figuren des Streipatentshervor, daB die in diesen Figuren 
dargesteilte Brucke viel auffãlliger sichtbar 1st als die 
in Dl, da sich die rückseitig erweiterte Ausnehinung 
deutlich in der Richtung entweder der äuBeren Fläche des 
aufspreizbaren Klemmbackens oder des erweiterten Endes des 
Federschlitzes erstreckt. Ein Unterschied kann deshaib 
lediglich liii impliziten Wirkungsgrad dieses ersten 
Merinales bestehen, was mit Worten schwer auszudrücken ist. 
Es 1st auch wichtig, daB das letzte Merkmal des Anspruches 
1, nãmlich die keilige Form der Klenunflãche, aus der Dl 

nicht ersichtlich ist. 

04778 	 •../... 



9 	 T 482/88 

	

3.5 	Zusammenfassend kónnen die neuen Nerkmale wie folgt 
gesehen werden: 

- die schmale Brücke, die als Gelenkstelle wirkt, ist viel 

auffãlliger und, 
- die Klemmfläche des oberen Klenunbackens gegenüber der 

Klemmfläche des Schneideinsatzes steigt nach innen 
leicht an, so daB insgesamt eine wesentliche, den 
Schneideinsatz in die Kienunbacken einklenunende, 

Hebelwirkung entsteht. 

	

4. 	Es 1st daher zu prufen, ob dieses Werkzeug auf 
erfinderischer Tätigkeit beruht. Zu dieser Frage 1st 
folgendes auszufUhren: 

	

4.1 	Da beixn Werzeug nach Dl beide K1eitunbacken vollflächig den 
Schneideinsatz einkleinmen, besteht die Gefahr eines 
Herausdrückens des Schneideinsatzes aus den Gabein der 
Halterplatte. Gegenuber diesein Stand der Technik kann als 
die dein Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe definiert 
werden, ein spanabhebendes Werkzeug mit Klemmhalterung für 
den Schneideinsatz so auszugestalten, daB elne exakte, mit 
groBer Wiederholgenauigkeit einstellbare Halterung mit 
vorgebbarer Klemnmnkraft nmöglich 1st und ein Herausdrücken 
des Schneideinsatzes aus der Halterplattengabelung nicht 

zu befürchten ist. 

	

4.2 	Die vorstehend genannte Aufgabe wird durch die oben 
genannten beiden Mermale gelöst: Aufgrund der sichtbar 
schmnalen Brücke und der damit definierten Gelenkstelle 
kann sich ein vomn Schnittdruck über die Anschlagschulter 
erzeugtes Drehmnomnent durch eine wesentlich erhähte 
Hebeiwirkung auswirken; da ferner das zweite neue Merkmnal 
einen Zwischenraum zwischen dern hinteren Abschnitt des 
oberen Kiemmnbackens und demn hinteren Ende des Schneid-
einsatzes schaf ft, weicher eine Schwenkbewegung der oberen 

0 
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Kierninbacke errnóglicht, wird diese entsprechend dern 
Schnittdruck dynarnisch variierbare bzw. erhóhte Hebel-

wirkung auf den Kleininpunkt des Schneideinsatzes 
konzentriert. Da gleichzeitig dieser Klerninpunkt in 
erheblichern Abstand vorn hinteren Ende des Einsatzes liegt, 
kann keine Keilwirkung erzielt werden, die zu einern 
Herausdrücken des Einsatzes führt und gegen den 
Schnittdruck, also entgegen der Hebelwirkung, wirkt. Je 
höher die Belastung, je starker ist der Griff auf den 
Schneideinsatz. Eine Zusainmenhangwirkung liegt soinit 
zwischen den beiden neuen Mermalen. 

4.3 	Wie vorstehend unter Ziffer 3.2 ausgeführt, of fenbart Dl 
lediglich eine federnde Halterung des Schneideinsatzes und 
eine Anschlagschulter, deren Zweck darin ist, ein zu 
tiefes Hineinrutschen des Einsatzes zu verhindern. Eben 
wenn, wie bereits gesehen, eine etwa schmale Brücke in der 
Zeichnung der Dl dargesteilt ist, ist aus dieser Zeichnung 
keine deutlich definierte Gelenkstelle entnehrnbar. Der 
Kleinrnschlitz erstreckt sich närnlich in gleichrnäl3igen 
Kreisbogen urn das am Ende des Federschlitzes angeordnete 
Rundloch. Es entsteht ein langer und relativ breiter, 
gleichbleibender Teil des aufspreizbaren Klenunbackens, der 
diese schmale Brücke bildet und schinaler als der Kiernin-

backen selbst ist. Der Dl ist kein expliciter Hinweis auf 

eine Hebelwirkung oder auf eine schmale Brücke als Gelenk-
stelle zu entnehinen. Deshalb 1st es sehr fraglich, ob der 
Fachmann nur beirn Betrachten der Zeichnung von Dl erkennen 
würde, daB der Schneideinsatz auf die Schulter gedrückt 
wird und die Kienunspannung durch die hervorgehende Hebel-
wirkung erhöht wird, wie die Beschwerdegegner ausgefuhrt 
haben. Diese Zeichnung zeigt keinen Zwischenraurn zwischen 

den Klemrnflàchen und dein Schneideinsatz, der auf den 
Gedanken einer solcher Hebeiwirkung führen würde. AuBerdein 
ist der Schneideinsatz in diesern Dokurnent mit einem 
Hauptangriffspunkt in Form einer spitzwinkligen, etwa aus 
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dern Werkzeug herausragenden Kante gezeichnet, und es 1st 
zu erwarten, daB der Fachmann mehr an ein Drehmoment 
denken würde, weiches den Schneideinsatz urn die obere 
Endkante des festen Kleminbackens urnkanten wird, wornit eine 
Aufspreizung des Klenunschlitzes folgt, als an den 
Schnittdruck auf dein Anschlag und an die dainit erreichte 
Hebeiwirkung. Für den Beschwerdegegner 01 selbst (Brief 
von 13.02.89) 1st es sehr zweifelhaft, ob sich der 
Fachinann die Mühe einer Schnittkraftuntersuchung machen 
wurde. Er würde daher nicht an den Schnittdruck denken. 

	

4.4 	Die andere Aufassung der Beschwerdegegner, daB nur durch 
Benutzung des Werkzeuges nach Dl der Fachrnann eine soiche 
Wirkung zwangsläufig erkennen würde, wird durch den oben 
erwãhnten Nachteil diese Werzeuges widersprochen. 

Anzurnerken 1st auch, daB das Werzeug von Dl rnehr als 
hundert Jahre vor dern Prioritätsdatuin der vorliegenden 
Erfindung bekannt war, ohne daB in der Zwischenzeit die 
Anschlagschulter allein mit einer Erhöhung der dainit 
erzeugten }Iebelwirkung für einen Angriff des Schneid-
einsatzes verwendet worden 1st. 

Aus alien diesen Gründe lãBt sich diese Hebeiwirkung 
lediglich bei rückschauender Betrachtungsweise unter 
Vorabkenntnis der Erfindung beim Gegenstand von Di 
erkennen. DaB ferner diese Wirkung mit dern zweiten neuen 
Mermal des Anspruches 1 verwendet wird, ist nicht der Dl 

zu entnehmen. 

	

4.5 	Auch in Dokument D2 findet der Fachinann keine Anregung in 

Richtung der Erfindung: 

Das Dokument betrif ft ein Werkzeug der gleichen Gattung 
mit einem Schneideinsatz zwischen zwei schmalen Kieinin-
backen. Wie bei der Erfindung 1st der Schneideinsatz zwar 
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zwischen eineln festen unteren Backen und einem eine 
Anschlagschulter aufweisenden, oberen Backen eingespannt, 
so daB durch den Anschlag eine Ubertragung des Schnitt-
drucks vom Schneideinsatz zurn oberen Kleminbacken erfolgt. 
Weil auch die Klemmfläche des oberen Klennnbackens 
gegenüber der des Schneideinsatzes nach innen ansteigt, 

wird eine Art von Hebeiwirkung durch diese Ubertragung 
des Schnittdruckes erzeugt, die die Spannwirkung bewirkt. 
Das Dokunient spricht von diesen beiden Wirkungen (S. 6, 
Z. 16 - 22 und S. 7, Z. 15 - 19). 

Jedoch geht die Ahnlichkeit nicht weiter, weil die 
Klemmbacken nicht aufspreizbar sind, keine Gelenkstelle 
und soinit keine Hebeiwirkung liii Sinne der Erfindung 
gezeigt wird: Der obere Klemmbacken, der den Anschlag 
besitzt, ist tatsàchlich ein loser Kieminbacken mit einem 
hinter dem Anschlag angeordneten Schaft, der einen Winkel 
mit seinem vorderen Teil bildet und in einer Ausnehmung 
der Werkzeughalterung linear verschiebbar hinein- bzw. 
herausführbar ist. Beim Einwirken eines Schnittdruckes 
wird der lose Klemnthacken ineistens in die Ausnehmung in 
Richtung der Längsachse seines Schaftes linear verschoben, 
woraus aufgrund der Gestaltung der Ausnehmung, des 
winkeligen losen Backen und der Kleminflàche eine Keil-
Drehwirkung zusammen mit der Verschiebung erfolgt. Dies 
führt zu einer Verminderung des Abstandes der Klemmflàche 
und sontit zu einer Verstàrkung der Spannwirkung für den 
dazwischen befiridlichen Schneideinsatz. Die Zunahme der 
Spannkraft wird also meistens durch eine lineare 
translatorische Bewegung des losen Backens erreicht und 
gar nicht durch eine Gelenkstelle, d. h. durch eine 
Anlekung des Kleminbackens, die bei der Erfindung die 
Hebelwirkung bewirkt. 

4.6 	Bereits aufgrund dieser wesentlichen Unterschiede, nämuich 
des Fehiens eines aufspreizbaren Kleminbackens, einer 
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Gelenkstelle und foiglich einer Hebeiwirkung im Sinne der 
Erfindung, ist es nicht ersichtlich, weshaib der Fachmann 
die Dokuinente Dl und D2 iuiteinander konthiniert hätte. 

Solite diese Koinbination trotzdem geinacht werden, bedürfe 
der Fachmann weitere Schritte, mu zum Gegenstand der 
Erfindung zu gelangen,nämlich den losen Kienunbacken der 
D2 mit den aufspreizbaren Kiemuthacken der Dl zu 
vergleichen und gleichzeitig die unterschiedlichen 
Hebeiwirkungen zu erkennen, und die Hebeiwirkung durch 
eine sichtbar definierte Gelenkstelle zu erhôhen. 

Deshaib ist es richtig festzustellen, daB (obwohl die 
Probleinatik einer besseren Angriff durch die Steigung der 
Kleinmflãche des oberen Backens gegenüber der des 
Schneideinsatzes, auch im Zusammenhang mit einer 
bestimmten Art von Hebeiwirkung, aus D2 bereits bekannt 
war) diese Koinbination anders ist als die der Erfindung, 
in der die Hebelwirkung lediglich durch eine sichtbar 
definierte Gelenkstelle des oberen Kleininbackens erhöht 

wird. 

4.7 	Eine soiche Koinbination kânnte auch nicht aus den anderen 
Entgegenhaltungen erkannt werden: 

Die Druckschrift D3, die, wie bei Dl, ein Schneidwerzeug 
mit einem oberen aufspreizbaren Kieminbacken betrifft, 
führt weniger in Richtung der Erfindung als Dl, weil -die 
Anschlagschulter Teil des festen Backens ist, so daB keine 
Hebeiwirkung besteht. 

D4, D7 und D12 führen eher den Fachmann vom patentgemäl3en 
Läsungsprinzip weg, weil sie abraten, die Einspannung des 
Schneideinsatzes nur auf die Elastizität des Klemmbackens 
beruhen zu lassen (vgl. D12, S. 4, zweiten Absatz) und 
zusätzliche Einrichtungen wie Excenter, Spannbolzen usw. 
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zur Erzeugung der Klemmkraft für den Schneideinsatz 
fordern. D12 insbesondere zeigt einige Ahnlichkeiten der 
Erfindung, nãinlich die Stützung des Schneideinsatzes auf 
einem Anschlag eines biegsarnen oberen Klemrnbackens und 
eine sichtbar definierte Gelenkstelle für diesen 
Kienunbacken. Man müBte die zusãtzlichen Einrichtungen 
weglassen, urn den Gegenstand der Erfindung zu erreichen. 
Dieser Schritt wird in diesem Dokuinent erwãhnt, jedoch 
abgelehnt, da "die Festspannung der Schneidplatte nicht 
ganz sicher so werden würde" (S.4). Also wird kein Hinweis 
auf eirie Hebeiwirkung gegeben. Alle diese Dokuinente, die 
in diesen letzten Jahren veróffentlicht worden sind, 
zeigen eher, daB der Fachmann kein Vertrauen auf eirien 
biegsarnen Kienunbacken hâtte. Die Erfindung aber geht den 
entgegengesetzten Weg. 

4.8 	Aus alledem folgt, daB der Gegenstand des angefochtenen 
Anspruches 1 auf eirier erfinderischen Tãtigkeit beruht. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage 
zuruckverwiesen, das europãische Patent in geándertern 
Umfang mit den in der rnündlichen Verhandlung überreichten 
Unterlagen aufrechtzuerhalten. 

Der Geschãftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

S . Fabiani 
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